
  
 

 

 

 

Arbeitsstundenregelung im WSC 

Die Ableistung von Arbeitsstunden erfolgt nach folgenden Regeln:  

1. Arbeitsstunden sind von Bootsbesatzungen abzuleisten, deren Boot auf einem vom 
WSC für die Saison vergebenen Liegeplatz liegen.  
Mitglieder ohne zugewiesenem Liegeplatz sind nicht verpflichtet Arbeitsstunden 
abzuleisten. 

2. Es sind im laufenden, jährlichen Abrechnungszeitraum 20 Stunden für den WSC zu 
leisten. 

3. Arbeitsstunden werden für folgenden Kategorien angerechnet:  

a. WARNEMÜNDER WOCHE  ....................... Ansprechpartner: Beisitzer WaWo 

b. Vorbereitung und Durchführung von  
Veranstaltungen, welche das  
Vereinsleben fördern (z.B. Regatten,  
Feste und ähnliches) ............................. Ansprechpartner: Sport- o. Kulturwart 

c. Hilfeleistung bei der Instandhaltung und Wartung 
 des Bootsbestandes und der Transportgeräte  
der Kinder- und Jugendabteilung  ...................... Ansprechpartner: Jugendwart 

d. Vorbereitung und Durchführung von Regatten  
des Rostocker Regatta-Vereins  ......... Ansprechpartner: Sport- o. Jugendwart 

4. Es sind mindestens 5 Stunden im Gelände zu leisten. Die geleisteten Stunden sind 
inhaltlich und zeitlich dem Takelmeister mitzuteilen, der sie jedem persönlich 
bestätigt und abzeichnet. 
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